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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 12. Januar 2015 
(Az. 02955/2014 - 03) die beantragte 
baurechtliche Genehmigung für die 
Nutzungsänderung von Wohnen in eine 
Bürofläche mit Therapiepraxis im  
3. Obergeschoss des bestehenden 
Gebäudes Ladehofstr. 30, Regensburg, 
Flurstücke Nrn. 3533/2 und 3548 der 
Gemarkung Regensburg.
Die Praxis weist eine Nettogrundfläche 
von 409,29 qm auf. Nach Art. 47 
Bayerische Bauordnung und der Stell-
platzsatzung der Stadt Regensburg sind 
für das Bauvorhaben 10 Stellplätze 
nachzuweisen; 9 Stellplätze werden in 
der bestehenden Tiefgarage nachgewie-
sen und 1 offener Stellplatz wird im 
Zugangsbereich nördlich des Gebäudes 
neu errichtet. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die  
mit amtlichem Prüfvermerk vom  
12. Januar 2015 versehenen Bauvorla-
gen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekannt-
machung) Klage beim Bayerischen 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: 11 01 65,  
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die/den Beklagte(n) 
(hier: Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Klageerhe-
bung durch E–Mail ist unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus,  
3. Obergeschoss, Zi.Nr. 3.044) während 
der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von  
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) eingesehen werden.  
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 13. Januar 2015
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor

Die Haushaltssatzung des Zweckverban-
des für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung wurde im Amtsblatt der 
Regierung der Oberpfalz am  
16. Dezember 2014 veröffentlicht.

Hinweis

Die Satzungsänderung der Verbandssat-
zung wurde im Amtsblatt der Regierung 
der Oberpfalz am 16. Januar 2015 
veröffentlicht. 
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Einladung

zur nicht öffentlichen Versammlung der
Jagdgenossenschaft Regensburg–Har-
ting mit anschließendem Jagdessen

am Donnerstag 26.02.2015

im Schützenheim Turmfalke Harting, 
Neutraublinger Straße 12, 93055 
Regensburg

Beginn: 19 Uhr

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2.  Verlesung der Niederschrift vom 

25.02.2014
3.  Tätigkeitsbericht des Jagdvorstehers
4.  Kassenbericht
5.  Entlastung der Vorstandschaft
6.  Verwendung des Jagdpachtschillings
7.  Beschlussfassung über die neue 

Satzung
8.  Neuwahl des 2. Jagdvorstehers und 

eines Beisitzers
9.  Bericht des Jagdpächters
10.  Verschiedenes

Harting im Januar 2015

Der Jagdvorsteher

Hinweis: Nach §3 der Satzung der 
Jagdgenossenschaft sind die Jagd
genossen vor Ausübung ihrer Mitglied
stätigkeit verpflichtet, Veränderungen 
im Grundstückseigentum unter 
Vorlage eines Grundbuchauszuges der 
Jagdgenossenschaft nachzuweisen.

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 
20.11.2014 für das Haushaltsjahr 2015 
die Hebesätze der Grundsteuer A auf 
295 v.H. und der Grundsteuer B auf 395 
v.H. festgesetzt. Gegenüber dem 
Haushaltsjahr 2014 ist damit keine 
Änderung eingetreten.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlage (Messbetrag) sich 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht 
geändert hat, wird deshalb durch diese 
öffentliche Bekanntmachung gem. § 27 
Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965) 
die Grundsteuer für das Jahr 2015 in der 
zuletzt für das Kalenderjahr 2014 
veranlagten Höhe festgesetzt. Grund-
steuerbescheide für das Jahr 2015 
werden in diesen Fällen nicht erteilt. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze 
geändert werden oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), 
werden Änderungsbescheide erteilt. Die 
Steuerbescheide können bei der Stadt-
kämmerei, Neues Rathaus, D.-Martin-
Luther-Straße 1, Regensburg, eingese-
hen werden.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Steuerfestsetzung treten für 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2015 durch  
öffentliche Bekanntmachung:

die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

Gegen diese Steuerfestsetzung kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tag der Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, entweder Widerspruch 
eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar 
Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Regensburg 
– Stadtkämmerei – Postfachanschrift: 
Postfach 110643, 93019 Regensburg, 
Hausanschrift: D.-Martin-Luther-Str. 1, 
93047 Regensburg einzulegen.
Er kann auch elektronisch mit einer 
qualifizierten Signatur nach dem Signa-
turgesetz versehen unter der Adresse 
poststelle@regensburg.de eingelegt 
werden.
Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener 
Frist sachlich nicht entschieden werden, 
so kann Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-

lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben 
wird:

Die Klage ist bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Stadt Regensburg) und den Gegen-
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stand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Durch das Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung wurde im Bereich 

des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren 
eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit 
eröffnet zwischen Widerspruchseinle-
gung und unmittelbarer Klageerhebung.

-  Ein elektronisch eingelegter Wider-
spruch muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen sein. Eine 
elektronische Widerspruchseinlegung 
ohne qualifizierte elektronische Signatur 
ist unzulässig

-  Eine Klageerhebung in elektronischer 
Form ist unzulässig.

-  Kraft Bundesrecht ist in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten seit 
1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.

Regensburg, 08.01.2015
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

15 A 004 –  Gebäudeautomation nach 
DIN 18386

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Bekanntmachung

2. Offenes Verfahren nach VOL/A
15 E 008 –  Rahmenvertrag zur Lieferung 

von Methanol für die Stick-
stoffelimination für das 
Klärwerk Regensburg,  
Am Kreuzhof 2,  
93055 Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A:

15 A 005 –  Beschaffung von Lichtwellen-
leiteraußenkabel

15 A 006 –  Lieferung eines Kleinkommu-
nalfahrzeugs mit Winter-
dienstausrüstung für die 
Stadt Regensburg, Amt für 
Abfallentsorgung, Straßen-
reinigung und Fuhrpark, 
Markomannenstr. 3,  
93053 Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des 

Wasser und Bodenverbands Aubachtal 
im HotelRestaurant Held in Irl am 29. Januar 2015 um 17 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Anwesenden
2.  Verlesung des Protokolls der letzten 

Versammlung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands

4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Grabenunterhalt und Maßnahmen 2015
8. Verschiedenes

Regensburg-Irl, 13.01.2015

Markus Schreiner
Vorstand


